
Rechtssammlung der Gemeinde Marbach LU  L3.1.2 

Beschluss  
über die Vermietungspreise für Massenlager  
im Dorfschulhaus der Gemeinde Marbach 
 

(vom 11. März 2004) 
 

Der Gemeinderat Marbach, 

in Erwägung, dass die Preise für die Vermietung des Massenlagers im Dorfschulhaus letztmals 
am 22.7.1993 mit Wirkung ab 1.1.1994 angepasst worden sind, der Landesindex der 
Konsumentenpreise vom Juli 1993 (99.9 Punkte) bis Dezember 2003 (109.1 Punkte) um 9.2 
Punkte bzw. um 9.21 % angestiegen ist und die Mietpreise der Teuerung anzupassen sind, 

beschliesst: 
 

Art. 1 Vermietungspreise 
Die Preise für die Übernachtungen im Dorfschulhaus mit Küche und Aufenthaltsraum im alten 
Schulhaus werden wie folgt neu festgelegt: 

- Sommer (April bis November): 
Wochenende 1 - 2 Übernachtungen  Fr. 11.50 pro Nacht 
Ab 3 Übernachtungen Fr. 9.50 pro Nacht 

- Winter (Dezember bis März): 
Wochenende 1 - 2 Übernachtungen Fr. 12.50 pro Nacht 
Ab 3 Übernachtungen Fr. 10.50 pro Nacht 

 

Art. 2 Mindestverrechnung 
Im Minimum muss der Preis für 15 Personen bezahlt werden. 
 

Art. 3 Kurtaxen und Beherbergungsabgaben 
Zusätzlich zu den Mietkosten sind die Kurtaxen und Beherbergungsabgaben zu bezahlen. 
 

Art. 4 Inkrafttreten 
Die neuen Mietpreise gelten für Einquartierungen ab 1.1.2005. 
 

Marbach, 11. März 2004 
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 Der Gemeindeschreiber: Anton Kaufmann 


